
Dieses Blatt dient nur zu Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung.
Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen 
(Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte 
alle Unterlagen durch. 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen Versicherungsschutz für die vertraglich vereinbarten Rücktrittskosten Ihrer gebuchten Reise / Veranstaltung an.

Reiseversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen: Würzburger Versicherungs-AG, Deutschland

Produkt: sportvers.de - Reiserücktrittsversicherung
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Was ist versichert?
 Die beantragten Leistungsarten und Versiche-

rungssummen sind individuell mit Ihnen verein-
bart und entnehmen Sie bitte dem Versicherungs-
schein.

Reiserücktrittsversicherung

 Versicherungsschutz besteht für die nachweislich 
geschuldeten Stornokosten, wenn Sie die versi-
cherte Reise aus einem versicherten Grund nicht 
antreten können.

 Die Reise / Veranstaltung gilt auch noch als nicht 
angetreten, wenn Sie am ersten Tag der Reise bis 
13:00 Uhr einen Unfall auf der Rennstrecke erleidet 
und die Teilnahme an der gebuchten Veranstaltung 
demzufolge aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr möglich ist.

Versicherte Ereignisse

 Tod, schwerer Unfall oder unerwartet schwere 
Erkrankung;

 Schwangerschaft und Schwangerschaftskomplika-
tionen;

 Erheblicher Schaden am Eigentum durch Feuer, 
Wasserrohrbruch oder Elementarereignisse;

 Verlust des Arbeitsplatzes wegen einer unerwar-
teten betriebsbedingten Kündigung durch den 
Arbeitgeber.

 Arbeitsplatzwechsel, vorausgesetzt die versicherte 
Reise wurde vor Kenntnis des Arbeitsplatzwechsels 
gebucht.

 Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen 
an einer Schule/ Berufsschule/ Universität/ Fach-
hochschule/ College.

 Nichtversetzung eines Schülers, wenn es sich um 
eine Schul- oder Klassenreise handelt.

 Die Versicherungssumme entspricht dem versi-
cherten Reisepreis. 

Was ist nicht versichert?
Nicht versichert sind zum Beispiel:

 Kosten für eine aus privaten Gründen (nicht 
versicherte Gründe) nicht angetretene Reise.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
 Es gibt einige Fälle, in denen der Versicherungs-
schutz eingeschränkt sein kann. In jedem Fall 
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
zum Beispiel:

 Streik, Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, innere 
Unruhen;

 Wenn Sie oder eine versicherte Person den Ver-
sicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt haben. 
Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versi-
cherungsfalls können wir die Leistung kürzen.

 Wenn für Sie oder die versicherte Person der Ver-
sicherungsfall bei Abschluss der Versicherung 
vorhersehbar war.

 Wir haben einen Selbstbehalt im Falle der Leis-
tung „Unerwartete und schwere Erkrankung“:

 20% des erstattungsfähigen Schadens, mind. 
jedoch 25 Euro je versicherte Person. 

 Rücktritt 10 Tage oder weniger vor der Reise 
/ Veranstaltung: 60% des erstattungsfähigen 
Schaden, mind. jedoch 25 Euro je versicherte 
Person. 

 Dieser Selbstbehalt entfällt, sofern aufgrund 
dieser Erkrankung eine vollstationäre Kranken-
hausbehandlung mit mind. einer Übernachtung 
erforderlich wird.  



Wo bin ich versichert?
 Der Versicherungsschutz besteht für die namentlich genannten versicherten Personen bei einer Abwesenheit vom 

ständigen Wohnsitz.

Welche Verpflichtungen habe ich?
• Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten, das gilt insbesondere auch für 

die Zugehörigkeit zum versicherten Personenkreis gemäß Ihres Alters.
• Der Versicherungsvertrag muss spätestens 30 Tage vor Reiseantritt abgeschlossen sein.
• Den Versicherungsbeitrag müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.
• Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.
•	 Sie	müssen	die	Kosten	des	Schadens	gering	halten	(Schadenminderungspflicht).
• Umbuchungen oder Veränderungen der Reisedaten oder des Reiseumfangs sind uns unverzüglich mitzuteilen und der 

Versicherungsschutz entsprechend anzupassen. 

Wann und wie zahle ich?
Den einmaligen Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins zahlen.
Falls Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, sorgen Sie bitte für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.

Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt und endet, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf, in der Reiserücktrittsversicherung mit dem planmäßigen Antritt der Reise. Voraussetzung ist, dass Sie 
den einmaligen Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Eine vorzeitige Beendigung des Vertrages ist nicht vorgesehen.

Würzburger Versicherungs-AG | Bahnhofstraße 11 | 97070 Würzburg | Telefon 09 31 . 27 95-0 | www.wuerzburger.com

Fo
rm

at
: ©

 E
u

ro
pe

an
 U

n
io

n
, 2

01
7



WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG

A  Allgemeine Bedingungen für die sportvers.de- 
Reiserücktrittskosten-Versicherung (ABRV-SPV 2016)

B  Allgemeine Hinweise

C  Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

 | A  Allgemeine Bedingungen für die 
sportvers.de-Reiserücktrittskosten- 
Versicherung (ABRV-SPV 2016)

1.  Was ist versichert?

2. Welche Erweiterung gilt am ersten Tag der Reise?

3.  Wann und für wen besteht kein Versicherungsschutz?

4.     Was ist bei der Ermittlung der Versicherungssumme zu  
berücksichtigen? Welche Selbstbeteiligung gilt als vereinbart?

5.  Was muss bei der Prämienzahlung berücksichtigt werden?

6.   Was ist bei Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten  
(Obliegenheiten)?

7.   Wann muss die Entschädigung gezahlt werden?

8.   Welche Verjährungs- und Klagefristen gelten?

9.   Welche Vorschriften finden auf den Versicherungsvertrag  
Anwendung?

10.  Anschrift der Würzburger

1.  Was ist versichert?

1.  Die Würzburger Versicherungs-AG (Würzburger) leistet Entschä-
digung bei Nichtantritt der Reise für die dem Reiseunternehmen 
oder einem anderen vom Versicherten nachweislich vertraglich 
geschuldeten Rücktrittskosten;

2. Die Würzburger ist im Umfang von Ziffer 1.1 leistungspflichtig, 
wenn infolge eines der nachstehend genannten wichtigen Gründe 
entweder die Reiseunfähigkeit des Versicherten nach allgemeiner 
Lebenserfahrung zu erwarten ist oder ihm der Antritt der Reise 
nicht zugemutet werden kann:

 a)   Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung des 
Versicherten, seines Ehegatten oder Lebenspartners (soweit 
häusliche Gemeinschaft besteht), seiner Eltern, seiner Kinder, 
Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwieger-
kindern oder, wenn die Reise für zwei Personen gemeinsam 
gebucht wurde, der zweiten Person, vorausgesetzt, dass diese 
gleichfalls versichert ist;

 b)   Unerwartete Impfunverträglichkeit des Versicherten oder, im 
Falle gemeinsamer Reise, seines Ehegatten oder Lebenspart-
ners (soweit häusliche Gemeinschaft besteht), seiner Kinder 
oder Geschwister des Versicherten oder der Eltern eines 
minderjährigen Versicherten, sofern der Angehörige ebenfalls 
versichert ist;

 c)   Schwangerschaft einer Versicherten oder, im Falle gemeinsa-
mer Reise, der versicherten Ehegattin oder der versicherten 
Mutter eines minderjährigen Versicherten;

 d)   Schaden am Eigentum des Versicherten oder, im Falle gemein-
samer Reise, eines der in Ziffer 1.2 b) genannten versicherten 
Angehörigen des Versicherten infolge von Feuer, Elementar-
ereignis oder vorsätzlicher Straftat eines Dritten, sofern der 
Schaden im Verhältnis zu der wirtschaftlichen Lage und dem 
Vermögen des Geschädigten erheblich oder sofern zur Scha-
denfeststellung seine Anwesenheit notwendig ist;

 e)   Verlust des Arbeitsplatzes der versicherten Person oder einer 
mitversicherten Risikoperson (siehe Auflistung Ziffer 1.2 a)) 
aufgrund einer unerwarteten betriebsbedingten Kündigung 
durch den Arbeitgeber;

 f)   Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses durch die versicherte 
Person oder einer mitversicherten Risikoperson (siehe Auf-
listung Ziffer 1.2 a)), sofern diese Person bei der Reisebuchung 
arbeitslos gemeldet war und das Arbeitsamt der Reise zuge-
stimmt hat;

 g)   Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen der versi-
cherten Person oder einer mitversicherten Risikoperson (siehe 
Auflistung Ziffer 1.2 a)) an einer Schule/Universität, die wieder-

holt werden müssen, um eine Verlängerung des Schulbesuchs/
Studiums zu vermeiden oder den Schul-/Studienabschluss zu 
erreichen. Voraussetzung ist, dass die versicherte Reise vor 
dem Termin der nicht bestandenen Prüfung gebucht wurde 
und der Termin für die Wiederholungsprüfung unerwartet in 
die versicherte Reisezeit fällt.

3. Die Würzburger erstattet die Mehrkosten der Hinreise, wenn die 
versicherte Reise aus den in Ziffer 1.2 a) bis g) genannten Gründen 
oder wegen einer Verspätung von öffentlichen Verkehrsmitteln 
verspätet angetreten wird. Erstattet werden die Mehrkosten bis zur 
Höhe der Stornokosten, die bei Nichtantritt der Reise angefallen 
wären.

2. Welche Erweiterung gilt am ersten Tag der Reise?

 In Erweiterung zu Ziffer 1.1 und 1.2 gilt die Reise/Veranstaltung 
auch noch als nicht angetreten, wenn die versicherte Person am 
ersten Tag der Reise bis 13:00 Uhr (MEZ) einen Unfall auf der Renn-
strecke erleidet und die Teilnahme an der gebuchten Veranstaltung 
demzufolge aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich 
ist. Voraussetzung hierfür ist die stationäre Aufnahme in einem 
Krankenhaus mit mindestens einer Übernachtung.

3. Wann und für wen besteht kein Versicherungsschutz?

1. Die Würzburger haftet nicht für die Gefahren des Krieges, Bür-
gerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse und solche, die sich 
unabhängig vom Kriegszustand aus der feindlichen Verwendung 
von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von Kriegs-
werkzeugen als Folge einer dieser Gefahren ergeben, politische 
Gewalthandlungen, Aufruhr, sonstige bürgerliche Unruhen und 
Kernenergie.

2. Die Würzburger ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
für Sie/den Versicherten der Versicherungsfall bei Abschluss der 
Versicherung voraussehbar war oder Sie/der Versicherte ihn vor-
sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat.

4.  Was ist bei der Ermittlung der Versicherungssumme zu berück-
sichtigen? Welche Selbstbeteiligung gilt als vereinbart?

1. Die Versicherungssumme soll dem vollen ausgeschriebenen Reise-
preis (Versicherungswert) entsprechen. Kosten für darin nicht ent-
haltene Leistungen (z. B. für Zusatzprogramme) sind mitversichert, 
wenn sie bei der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt 
wurden. Die Würzburger haftet bis zur Höhe der Versicherungs-
summe abzüglich Selbstbehalt.

2. Im Falle einer unerwarteten und schweren Erkrankung beträgt der 
Selbstbehalt 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 
jedoch 25,– EUR je versicherte Person. Dieser Selbstbehalt erhöht 
sich auf 60 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 
25,– EUR je versicherter Person, sofern der Rücktritt von der Reise/
Veranstaltung 10 Tage oder weniger vor Reisebeginn/Veranstal-
tungsbeginn erfolgt. Dieser Selbstbehalt entfällt, sofern aufgrund 
dieser Erkrankung eine vollstationäre Krankenhausbehandlung 
mit mindestens einer Übernachtung erforderlich wird. Bei allen 
anderen in Ziffer 1.2 genannten Gründen entfällt der Selbstbehalt. 

5.  Was muss bei der Prämienzahlung berücksichtigt werden?

1. Der Einmalbeitrag ist unverzüglich nach Erhalt des Versicherungs-
scheins zu zahlen, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein-
angegebenen Versicherungsbeginn.

  Zahlt der Versicherungsnehmer den Einmalbeitrag nicht rechtzei-
tig, finden die Bestimmungen des § 37 Versicherungsvertragsge-
setz Anwendung, d. h. die Würzburger kann vom Vertrag zurück-
treten.

  Gerät der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie 
in Verzug, gilt § 38 VVG.

6.  Was ist bei Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten  
(Obliegenheiten)?

1. Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person ist verpflich-
tet:

 a)   der Würzburger den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüg-
lich mitzuteilen und gleichzeitig die Reise bei der Buchungs-
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stelle zu stornieren und die Stornokosten möglichst niedrig zu 
halten;

 b)   der Würzburger jede gewünschte sachdienliche Auskunft zu 
erteilen und ihr alle erforderlichen Beweismittel zur Verfügung 
zu stellen, insbesondere ärztliche Atteste über Krankheiten, 
Unfälle, Impfunverträglichkeit bzw. Schwangerschaft im Sinne 
von Ziffer 1.2 und unter Beifügung der Buchungsunterlagen 
einzureichen;

 c)   auf Verlangen der Würzburger die Ärzte von der Schweigepflicht 
in Bezug auf den Versicherungsfall zu entbinden, soweit die- 
sem Verlangen rechtswirksam nachgekommen werden kann.

2.   Macht der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person entge-
gen den vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht 
wahrheitsgemäße Angaben oder stellt der Versicherungsnehmer 
bzw. die versicherte Person der Würzburger vorsätzlich die verlang-
ten Belege nicht zur Verfügung oder verletzt der Versicherungsneh-
mer oder die versicherte Person sonstige vertragliche Obliegenhei-
ten, verliert dieser bzw. die versicherte Person den Anspruch auf 
die Versicherungsleistung. Verstößt der Versicherungsnehmer bzw. 
die versicherte Person grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, 
verliert er bzw. die versicherte Person den Anspruch zwar nicht 
vollständig, aber die Würzburger kann die Leistung im Verhältnis 
zur Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers bzw. der 
versicherten Person kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person nachweist, dass 
er bzw. die versicherte Person die Obliegenheit nicht grob fahrläs-
sig verletzt hat. Trotz Verletzung seiner/ihrer Obliegenheiten zur 
Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen bleibt 
die Würzburger jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet als der 
Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person nachweist, dass 
die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung 
weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich war.

 Die vollständige und teilweise Leistungsfreiheit der Würzburger 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vor-
aussetzung, dass die Würzburger den Versicherungsnehmer bzw. 
die versicherte Person durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

  Verletzt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person die 
Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung 
von Belegen arglistig, wird die Würzburger in jedem Fall von ihrer 
Verpflichtung zur Leistung frei.

7.  Wann muss die Entschädigung gezahlt werden?

 Die Entschädigung wird zwei Wochen nach ihrer endgültigen Fest-
stellung durch die Würzburger gezahlt, jedoch kann einen Monat 
nach Anzeige des Versicherungsfalls als Abschlagszahlung der Be-
trag beansprucht werden, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Beendigung 
der Erhebungen infolge eines Verschuldens Ihrerseits gehindert ist.

8.  Welche Verjährungsfristen gelten?

1.  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, 
in dem die Versicherungsleistung fällig wird. Ist der Anspruch vom 
Versicherungsnehmer bei der Würzburger angemeldet worden, 
bleibt der Zeitraum zwischen der Anmeldung und dem Zugang der 
schriftlichen Entscheidung der Würzburger bei der Fristberechnung 
unberücksichtigt.

9.   Welche Vorschriften finden auf den Versicherungsvertrag An-
wendung?

1.   Auf den Versicherungsvertrag findet deutsches Recht, insbeson-
dere das Versicherungsvertragsgesetz ergänzend zu den vertrag-
lichen Vereinbarungen Anwendung.

2.   Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die Würzburger-
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz der 
Würzburger oder dem für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassungen der Würzburger. Örtlich zuständig ist auch das 
Gericht, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

  Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungs-
nehmer müssen bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines 
gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

10.  Anschrift der Würzburger

 Würzburger Versicherungs-AG, Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg

 | B Allgemeine Hinweise

Subsidiaritätsklausel

Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine Entschä-
digung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, 
gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Dies gilt insbesondere für Leis-
tungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung und Beihilfeleistungen.

Soweit aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung beansprucht 
werden kann, steht es Ihnen frei, welchem Versicherer Sie den Schadenfall 
melden.

Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit

Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir, die Würzburger Versiche-
rungs-AG, insbesondere zur Einschätzung des zu versichernden Risikos 
(Risikobeurteilung), zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch, zur 
Überprüfung unserer Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Informati-
on sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung. 
Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn 
dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt, anordnet oder wenn eine wirksame 
Einwilligung des Betroffenen vorliegt.

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer 
allgemeinen personenbezogener Daten (z. B. Alter oder Adresse) erlaubt, 
wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder ver-
tragsähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). 
Das Gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der 
verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annah-
me besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 
2 BDSG). Die Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft 
eine umfangreiche und zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann 
bei Vorliegen dieser Einwilligungserklärung verzichtet werden. Zudem 
ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine Datenverwendung auch 
für die Fälle, die nicht von vornherein durch die Vorschriften des Bundes-
datenschutzgesetzes erfasst werden. (Vgl. dazu Ziffer II.)

Einen intensiveren Schutz genießen besondere Arten personenbezogener 
Daten (insbesondere Ihre Gesundheitsdaten).Wir dürfen sie im Regelfall 
nur verwenden, wenn Sie zuvor hierzu ausdrücklich einwilligen.

Mit den nachfolgenden Einwilligungen ermöglichen Sie zudem eine 
Datenverwendung auch solcher Daten, die dem besonderen gesetz-
lichen Schutz von Privatgeheimnissen gemäß § 203 Strafgesetzbuch 
unterliegen.

Diese Einwilligungen sind ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirk-
sam. Sie wirken unabhängig davon, ob später der Versicherungsvertrag 
zustande kommt. Es steht Ihnen frei, diese Einwilligungserklärungen 
mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen.

II.  Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen 
Daten

Hiermit willige ich darin ein, dass meine allgemeinen personenbezoge-
nen Daten unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und 
der Datenvermeidung verwendet werden

1.  zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der 
Leistungspflicht durch die Würzburger Versicherungs-AG

2.   zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit einem Vorversiche-
rer, den ich bei Antragstellung genannt habe.

3.  zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies 
erfolgt durch Übermittlung an und zur dortigen Verwendung durch 
Rückversicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft 
oder abgesichert werden soll. Eine Absicherung bei Rückversiche-
rern im In- und Ausland dient dem Ausgleich der vom Versicherer 
übernommenen Risiken und liegt damit auch im Interesse der Ver-
sicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer 
weiterer Rückversicherer, denen sie – sofern erforderlich – ebenfalls 
entsprechende Daten übermitteln.

4.   durch andere Unternehmen/Personen innerhalb und außerhalb 
der Würzburger Versicherungs-AG, denen der Versicherer (oder 
ein Rückversicherer) Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung 
überträgt. Die Unternehmen/Personen werden eingeschaltet, um 
die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung möglichst schnell, 
effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung der Zweck-

| 2



bestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die 
eingeschalteten Unternehmen / Personen sind im Rahmen ihrer Auf-
gabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau 
sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen 
Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der 
Verschwiegenheit zu beachten.

5.   zur Beratung und Information über Versicherungs- oder sonstige 
Finanzdienstleistungen durch den für mich zuständigen Vermittler.

III. Datenverwendung zur Risikobeurteilung und Leistungsprüfung

Ich willige in die Verwendung der erfassten oder von mir angegebenen 
oder übermittelten Gesundheitsdaten zur Risikobeurteilung und zur Leis-
tungsprüfung durch die Würzburger Versicherungs-AG ein. Die Grund-
sätze der Datensparsamkeit und Datenvermeidung sind zu beachten.

IV. Erklärung für mitzuversichernde Personen

Die vorstehenden Erklärungen gebe ich auch für meine mitzuversichern-
den Kinder sowie die von mir gesetzlich vertretenen mitzuversichernden 
Personen ab, die die Bedeutung dieser Erklärungen nicht selbst beurteilen 
können.

 | C  Auszug aus dem Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG)

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

(1)   Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber 
dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die 
Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.

(2)   Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer 
vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegen-
heit nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn 
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt 
hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwe-
re des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

(3)   Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(4)   Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 
nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsoblie-
genheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat.

(5)   Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 
einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist 
unwirksam.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie

(1)   Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, 
ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rück-
tritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

(2)   Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie 
aufmerksam gemacht hat. 
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